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Vor zwei Jahren hatte
eine Koalition aus
SVP, Grünliberalen,

Grünen und EDU die Schaffung eines
kantonalen Integrationsgesetzes abge-
lehnt, nachdem eine Spezialkommissi-
on zweieinhalb Jahre lang daran ge-
bastelt hatte. Zentrales Argument der
ablehnenden Front: Wer sich nicht in-
tegrieren will, der macht dies auch
nicht mit einem Gesetz. 
Eine sonderbare Paarung aus Sozi-

aldemokraten und FDP hatte sich für
den Aufbau einer staatlichen Integra-
tionsmaschinerie vergeblich ins Zeug
gelegt. Und bereits im November
2010 hatte der Stimmbürger mit dem
wuchtigen Nein zum Gegenvorschlag
der Ausschaffungsinitiative, der genau
ein solches Integrationsgesetz auf
Bundesebene beinhaltete, gezeigt,
dass er nichts von staatlicher Integra-
tion hält. Heute stellt der Bund den
Kantonen Gelder in Aussicht, wenn
sie denn genauso eine Bürokratie auf-
bauen, womit dann wiederum die Ge-
meinden zum Subventionen abholen
gelockt werden. Und genau ein sol-
ches «kantonales Integrationspro-
gramm» haben die Zürcher Direktion
der Justiz und des Innern und die ihr
angehängte «Fachstelle für Integra-
tionsfragen» letzte Woche an einer
Pressekonferenz vorgestellt. 

Einwanderer, die unsere
Sozialarbeiter reich machen
Aber machen wir uns nichts vor, hier
geht es um die wirtschaftlichen Inte-
ressen der Sozialindustrie, auch wenn
ihre Vertreter ganz fuchsig werden,
wenn ihre edlen Motive in Frage ge-
stellt werden: Asylorganisation Zürich

(AOZ), HEKS, Caritas und all die an-
deren Hilfswerke und Stiftungen stei-
gern dank integrationsdefizitärer Mas-
seneinwanderung kräftig ihren Share-
holder Value, allerdings mit der unan-
genehmen Folge, dass die Rechnungs-
abschlüsse der meisten Gemeinden
beim «Sozialen» mittlerweile im
zweistelligen Prozentbereich prospe-
rieren. Ein noch höheres Umsatz-
wachstum weist die kantonale Sozial-
hilfestatistik auf, wo sich der Aufwand
innert 20 Jahren verzehnfacht hat. 
Für die lokale Verwaltung ist die

Eingliederung von Personen, die nach
anderen Werten und Standards leben,
gar nicht selbst zu bewältigen. Also
wird die Aufgabe ausgelagert, und hier
öffnet sich das grosse Feld der Migra-
tionsindustrie, wo schon heute Hun-
derte von Millionen umgesetzt wer-
den. Und diese sieht wie folgt aus: 
Allein der Bereich «Arbeitsintegra-

tion» ist eine derart prosperierende
Branche, dass jeder Abzocker vor
Neid erblassen könnte; deren Angebo-
te zwecks Unterstützung bei der Inte-
gration in niederschwellige Jobs sind
kaum mehr überschaubar. In diesem
Sinne kostet beispielsweise ein vier-
wöchiges Basisbeschäftigungspro-
gramm der Sozialen Einrichtungen
und Betriebe der Stadt Zürich für eine
Iranerin die Gemeinde Fr. 2850.–. Die
Firma EFEKTA hat sich auf Coaching
und Hilfe für arbeitslose Migranten
spezialisiert und bietet eine engma-
schige Begleitung bei Stellensuche für
Fr. 5340.– für sechs Monate an. Im
Angebot bzw. Kostenvoranschlag an
die Sozialbehörde stehen «Bewer-
bungsschreiben verfassen», «Lernen,
für seine Qualifikationen originell zu
werben und sich gut zu verkaufen»,
«Lebenslauf optimieren», «Alle Mög-
lichkeiten und Formen der Stellensu-
che kennenzulernen», «Üben von Ge-
sprächen und diese auszuwerten» und

schliesslich «ein konstruktiver Um-
gang mit Absagen» …
Ein arbeitsloser Nigerianer im so-

genannten Basisbeschäftigungspro-
gramm «Recycling» der Sozialen Ein-
richtungen und Betriebe der Stadt Zü-
rich kostet den Gemeinde-Steuerzah-
ler monatlich Fr. 2714.–, damit er 80
Prozent arbeiten darf; immerhin erhält
er etwas Lohn, den das Gemeinwesen
mit diesem Betrag verrechnen kann.
Die Frage drängt sich natürlich auf,
wer in dieser Konstellation Beschäfti-
gung benötigt, der Arbeitslose oder
der Sozialarbeiter.

Selbstbedienungsladen,
vom Steuerzahler bezahlt
Dann und wann ist einem Antrag zu
entnehmen, dass eine «betroffene Per-
son aus dem Asylbereich» zwecks Sta-
bilisierung des psychischen Gesund-
heitszustandes nun auch entsprechen-
de Hilfe in Anspruch nehmen solle.
Die Homepage der Asylorganisation
Zürich, Facharbeit im Migrationsbe-
reich, Abteilung Psychosozialer
Dienst, der uns Sozialbehördenmit-
gliedern ihre Dienste anbietet, offen-
bart Kosten von Fr. 120.– pro Stunde
für die psychosoziale Beratung von
«Klient/-innen» mit Migrationshinter-
grund. Gleich wie all die anderen An-
gebote: Beratung und Mediation bei
interkulturellen Konflikten, Stabilisie-
rung von psychisch stark belasteten
Migranten, Klärung der Problemlage
und des Eskalationspotentials.
Das neunmonatige Familien-Coa-

ching im Migrationsbereich für eine
überforderte dreifache sudanesische
Mutter in der Asylbaracke Regensdorf
beläuft sich auf Fr. 26 675.–. Die sozi-
alpädagogische Begleitung der Stif-
tung Chance für anerkannte oder vor-
läufig aufgenommene Flüchtlinge
zwecks «Bewältigung des Alltags»
schlägt bei der Gemeinde für einen

jungen Eritreer mit Fr. 1280.–. pro
Monat zu Buche, das sind 8 Stunden à
Fr. 125.– plus 4 mal 70 Franken Weg-
pauschale. Ähnlich teuer kommen die
Kommunen die Familieneinsätze zu
stehen: Eine sog. «Familienstabilisie-
rung» durch die mobile Familienbera-
tung und Krisenintervention (MFB)
für eine dreiköpfige «Eineltern-Fami-
lie», deren Integration sich bislang auf
den regelmässigen Gang zum Sozial-
schalter beschränkt hat, wird für Fr.
140.– die Stunde der Gemeinde ange-
dreht, bei 30 Stunden die Woche sind
das stolze Fr. 25 200.– pro halbes Jahr. 
Unzählig, aber verhältnismässig

günstig sind die Deutschkurse, von der
HEKS-Konversationsgruppe, dem
Deutsch-Alphabetisierungskurse des
Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes
(SAH), speziell für Eritreer, Syrer, So-
malier, Sri Lanker etc. oder dem Mi-
gros-Clubschule-Kurs Deutsch Inten-
siv, letzterer kostet die Gemeinde in
der Regel Fr. 2000.– für zwei Monate
plus Fr. 120.– Bahn-Abo. 

Kleinkinder unter
der Integrations-Fuchtel
Nach eigener Definition will das kan-
tonale Integrationsbüro Zustände wie
in Stockholm und Paris verhindern –
womit die amtliche Stelle erschre-
ckend direkt offenbart, was sie von un-
seren Zuwanderern in Zukunft be-
fürchtet. Und das fängt schon bei den
Dreijährigen an: So musste ein maze-
donischer Junge erst für Fr. 7055.–
monatlich (230 Franken pro Tag)
fremdplatziert werden, weil die Mut-
ter offenbar mit den elementarsten Be-
dürfnissen des Kleinkindes überfor-
dert war. Sodann wird der betroffenen
Gemeinde ein Eltern-Kind-Programm
«Wir entdecken die Welt» angedreht,
es kostet sie insgesamt Fr. 3730.–, da-
von subventionieren das Integrations-
büro des Kantons und die Kleinkind-

beratung je Fr. 500.– Im Programm
von 16 Hausbesuchen einer «Fachper-
son» à 90 Min. innert eines Jahres gibts
fürs Kind «Spielideen und Anregungen
und führt modellhaft mit der Mutter
Förderaktivitäten» durch – in der Mut-
tersprache (!!!) ... Beim Begriff «Inte-
gration» scheinen das öffentlich besol-
dete Fachpersonal und die breite Be-
völkerung unterschiedliche Vorstellun-
gen zu pflegen. Die Mutter, eine
Stammkundin des Sozialamtes, wird
quasi durch eine «pädagogische Fach-
kraft» ersetzt, die mit den Schwer-
punkten «Strukturierung des Tagesab-
laufes, Bewegungs- und Sinnesförde-
rung, Sprachbegleitung, Kennenlernen
von verschiedenen Materialien, Er-
muntern des Kindes zu Eigenaktivitä-
ten statt zu passiver Konsumhaltung
und Entdeckung der Umgebung und
Vernetzung» arbeitet, wie der Offerte
an die Sozialbehörde zu entnehmen ist. 

Zahnlose Verträge 
All die Bemühungen der Helfer, För-
derer, Coacher, Berater und Sozialma-
nager sollen neu durch Leistungsver-
einbarungen unterstützt werden: Das
sind Verträge zwischen dem Einwan-
derer und dem Staat, wonach der Mi-
grant an seiner Schweiz-Tauglichkeit
arbeiten muss. Diese will dann neu die
Fachstelle für Integration «Begleiten,
Überwachen, Kontrollieren …» We-
sentlicher als der Abschluss von Ver-
einbarungen erscheinen indes dem kri-
tischen Betrachter die Wirkung dersel-
ben bzw. die Folgen für den Aufent-
haltstitel. Solange keine Klausel mit
echten Sanktionen vorgesehen ist,
bleibt das Ganze Makulatur und führt
lediglich zu einer Aufblähung des Ap-
parates. Ein Staat, der schon mit der
Ausschaffung krimineller Elemente
überfordert ist, dürfte wohl kaum über
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Die Sozialkapitalisten der Integrationsindustrie
Dieser Wirtschaftszweig vermag riesige Geldströme in Bewegung zu setzen und darf dank anhaltender Immigration
aus den kulturfremdesten Teilen der Welt seine Hochkonjunktur fortsetzen: Ein Multikulti-Märchen, das auf dem beque-
men sozialromantischen Gedanken beruht, dass sich auch der reaktionäre Kopftuch-Patriarchenvater, der rappende
Türke mit dem Endlos-Vorstrafenregister und die Grossfamilien-Mutter aus Schwarzafrika unter dem Wirken der Sozial-
arbeiter bessern und den Weg in die hiesige Lebenswirklichkeit finden würden.
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WINTERTHUR

Der Regierungsrat be-
auftragte  die Bil-
dungsdirektion, eine
Vernehmlassung zum

Konzept eines neuen Berufsauftrags
der Lehrpersonen der Volksschule
durchzuführen. Mit dem Gesetz über
die Anpassung des Personalrechts bei
Lehrpersonen an der Volksschule be-
antragte der Regierungsrat  dem Kan-
tonsrat diejenigen Änderungen im
Lehrpersonalrecht, die auf parlamen-
tarische Vorstösse zurückgehen oder
die im Rahmen des Projektes «Belas-
tung – Entlastung im Schulfeld» erar-
beitet wurden. Der nun vorliegende
Antrag umfasst die Änderungen zum
Berufsauftrag der Volksschullehrper-
sonen auf Gesetzesstufe. Der Berufs-
auftrag wird im Gesetz als Führungs-
instrument erachtet, das es erlaubt, die
unterschiedlichen Kompetenzen und
Stärken der einzelnen Lehrpersonen
zu nutzen. Es wurde jedoch infrage ge-
stellt, ob der neue Berufsauftrag ge-
eignet sei, die Lehrpersonen zu entlas-
ten.

Ein Organisationsgesetz
Rochus Burtscher (SVP, Dietikon)
erklärte in seiner Funktion als Mit-
glied der Kommission für Bildung und
Kultur die Abneigung der SVP-Frakti-
on gegen das Lehrpersonalgesetz und
stellte den Antrag, auf die Vorlage

nicht einzutreten. Denn mit dem Ge-
setz werde versucht, die Wünsche der
Lehrerschaft, der Schulpflegen, der
Schulleiter, der Verwaltung, der Poli-
tik und der Gewerkschaften unter ei-
nen Hut zu bringen. Der Berufsauftrag
bringe keinen Mehrwert für den Un-
terricht. Es sei nur ein Organisations-
gesetz, um die Lehrer zu massregeln,
und diese würde damit vom Regen in
die Traufe kommen. Der Kantonsrat
beschloss in der Folge, mit 101 zu 69
Stimmen, auf das Gesetz einzutreten.

Matthias Hauser (SVP, Hüntwan-
gen) erklärte, dass im Volksschulge-
setz und in der Volksschulverordnung
gut aufgezählt sei, welches die Aufga-
ben und Pflichten eines Lehrers seien.
Wenn jedoch mit der vorliegenden Ge-
setzesänderung die Zeiterfassung für
jede einzelne Tätigkeit auf die Minute
genau erfasst werden müsse, entstehe
ein Bild, welches der Realität nicht
standhalte. Denn mit dem neuen Be-
rufsauftrag sitze die Lehrperson nur
noch hin und versuche sich zu erin-
nern, was sie am Tag alles gemacht ha-
be und zu welcher Tätigkeit dies gehö-
re und wie viel Zeit es gekostet habe.
Dies sei definitiv keine Entlastung der
Lehrpersonen und darum werde die
SVP-Fraktion das Gesetz ablehnen.
Die zweite Lesung findet nach den
Sommerferien statt.

Weiterbildungsmassnahmen
Mit einem Postulat forderten SP, FDP
und Grüne den Regierungsrat auf, die
departementsübergreifende Koordina-

tion der staatlich unterstützten Weiter-
bildungsmassnahmen für Erwachsene
im Bereich der Förderung von Grund-
kompetenzen sicherzustellen. Mar-
greth Rinderknecht (SVP, Wallisel-
len) betonte, dass ein grosses Angebot
mit unterschiedlichen Zielsetzungen
im Bereich Weiterbildung bestehe.
Der Regierungsrat stellte jedoch fest,
dass sowohl auf nationaler als auch
auf kantonaler Ebene für staatlich un-
terstützte Weiterbildungsmassnahmen
unterschiedliche gesetzliche Grundla-
gen bestehen. Allein auf Bundesebene
seien in rund 50 Gesetzen Bestimmun-
gen zu Weiterbildungsmassnahmen
enthalten. Diese Massnahmen seien
auf unterschiedliche Bereiche und
Zielgruppen ausgerichtet. Grundkom-
petenzen jedoch würden in der Regel
während der obligatorischen Schulzeit
erworben und bilden die Vorausset-
zung für eine Beteiligung an der Ge-
sellschaft und am Erwerbsleben. Der
Erwerb von Kompetenzen im Erwach-
senenalter im Rahmen der Weiterbil-
dung sei individuell und auf unter-
schiedliche Lebenssituationen bezo-
gen. 
Bei der Ausgestaltung von Angebo-

ten zur Vermittlung von Grundkompe-
tenzen an Erwachsene müsse die je-
weilige Ausgangslage, die Zielset-
zung, der Förderschwerpunkt und das
Vorwissen berücksichtigt werden. Aus
diesem Grund werde deren Erwerb
durch verschiedene nationale und kan-
tonale Gesetze geregelt. Das Postulat
wurde abgeschrieben.

Lehrerpersonalgesetz: Kein Mehrwert für den Unterricht
Am Montag schloss der Kantonsrat die erste Lesung zum Lehrpersonalgesetz ab – trotz einem Antrag
auf Nichteintreten seitens der SVP-Fraktion. Diese brachte sich anschliessend mit einer Reihe von Voten
und Anträgen ein.

RATSBERICHT

DIE SITZUNG IM ÜBERBLICK:
DER KANTONSRAT HAT AM MONTAG …

… die erste Lesung zum Lehrpersonalgesetz abgeschlossen.

… ein Postulat betreffend Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen
an der Primarstufe abgeschrieben.

… ein Postulat betreffend Aufwertung der Funktion der Lehrperson
mit Klassenführungsverantwortung abgeschrieben.

… ein Postulat betreffend Berufsschule: wirksame Massnahmen ge-
gen Lehrermangel abgeschrieben.

… eine Parlamentarische Initiative betreffend Verantwortung
der Eltern für die Sexualaufklärung ihrer Kinder im Kindergarten-
und Unterstufenalter abgeschrieben.

… ein Postulat betreffend Departementsübergreifende Koordination
der staatlich geförderten Weiterbildungsmassnahmen im Bereich
der Grundkompetenz Erwachsener abgeschrieben.

… ein Postulat betreffend Schaffung einer kantonalen Rechtsgrund-
lage für das Verfahren der öffentlichen Ausschreibungen im
Bildungswesen abgeschrieben.

… ein Antrag betreffend Strategie für den Bildungs- und Inno-
vationsstandort Zürich abgeschrieben.
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KOMMENTAR ZUR RATSSITZUNG

ROCHUS BURTSCHER

KANTONSRAT SVP

DIETIKON

Wünsche seitens Leh-
rerschaft, Wünsche sei-
tens Schulpräsidenten,

Wünsche seitens Schulleitern, Wün-
sche seitens Verwaltung, Wünsche sei-
tens Politik und, nicht zu vergessen, die
Wünsche der Gewerkschaften lassen
sich definitiv nicht so einfach vereinen.

Die Aussage der Kommission für Bil-
dung und Kultur (KBIK) in der Medien-
mitteilung vom 30. Mai, dass man mit
dem Berufsauftrag die Kernaufgabe
«Unterricht» stärken will, ist zynisch.
In der Medienmitteilung wurde näm-
lich betont, dass damit ein Signal für
die Stärkung der Kernaufgabe der
Schule gesetzt werden soll. Doch der
Berufsauftrag bringt heute und in Zu-
kunft definitiv keinen Mehrwert für
den Unterricht, sondern ist ein Organi-
sationsgesetz, um die Lehrerschaft zu
massregeln. Gut gemeint ist nicht gut
genug! Unterrichten ist doch das Kern-
geschäft der Schule – alles ande-re wie
Schulentwicklungskonferenzen oder
Organisationsentwicklung – wovon
Organisationsberater profitieren –
müssen heruntergefahren werden, da-
mit mehr Zeit für den Unterricht bleibt.

Das Organisationsgesetz soll mithel-
fen und aufzeigen, dass die Lehrer-
schaft wirklich arbeitet und der Mythos
von 13 Wochen Ferien unberechtigt ist
– und das mit Arbeitszeiterfassung in
den nicht direkt mit dem Unterricht zu-
sammenhängenden Teilbereichen wie
Teamarbeit, Elternarbeit und Weiterbil-
dung.

Der Wunsch zweier Lehrer-Gewerk-
schaften für einen Berufsauftrag er-
weist sich als Bumerang – die Gewerk-
schaften haben die «Büchse der Pan-
dora» geöffnet. Vielleicht sollten sich
die vernünftigen Lehrerinnen und Leh-
rer nach Möglichkeit neue Vertreter su-
chen.

Eine einzige und doch die wichtigste
Neuerung im Berufsauftrag ist, dass
die Klassenlehrerfunktion gestärkt
wird. Nun muss man aber auch wissen,
dass die Bildungsdirektion bereits ein
Projekt zum Thema weniger Lehrperso-
nen pro Klasse auf Primarstufe gestar-
tet hat, was klar aufzeigt, dass man
auch hier der Klassenlehrerfunktion
grössere Beachtung schenkt. Vielleicht

sollte man dies ganz einfach auch auf
die Sekundarstufe 1 ausweiten. Wegen
der Klassenlehrfunktion benötigt man
aber diesen Berufsauftrag auch nicht.

Beim Berufsauftrag wurde zudem
niemals die Frage nach dem Was ge-
stellt, sondern nur nach dem Wie. Die
Diskussion wurde im Keime erstickt –
man wollte sich nicht mit grundsätzli-
chen Themen, wie dass sich der Schul-
betrieb am Wohl des Kindes orientiert,
auseinandersetzen. Wichtig wäre ge-
wesen, dass der Unterricht im Fokus
gestanden wäre.

Wir von der SVP möchten, dass die
Lehrpersonen nicht nur Verantwortung
tragen müssen, sondern auch gleich-
wertige Kompetenzen erhalten. Lehr-
personen sollen unsere Kinder für die
Zukunft ausbilden. Dazu werden sie an
der Pädagogischen Hochschule für teu-
res Geld ausgebildet. Mit diesem Ruck-
sack müssten die Lehrpersonen in der
Lage sein, selbständig zu arbeiten. Sie
müssten sich bewusst sein, was ein Pä-
dagoge ist und für was dieser zustän-
dig ist. In dieser Frage sollte man der
Lehrerschaft eine grosse Freiheit las-
sen.

Das komplexe Geschäft mit Teilzeit-
arbeit wird mit dieser Vorlage und den
zusätzlichen Wünschen noch verkom-
pliziert. Wer weiss am Schluss noch,
was machbar ist. Das Ziel sollte sein,
dass wir wieder vermehrt 100-Prozent-
Pensen anstreben sollten. Damit wür-
den mehrere Probleme auf einmal ge-
löst.

Ein Berufsauftrag dieser Art ist kein
wirksames Führungsinstrument, das
für mehr Qualität an unseren Schulen
sorgt. Gefragt sind vielmehr wieder gut
ausgebildete Klassenlehrpersonen, die
mit Selbstverantwortung ihre Aufga-
ben erfüllen. Anstatt die Büchse der
Pandora zu schliessen und gar nicht
erst – wie von der SVP beantragt – auf
die Vorlage einzutreten, hat sich die
Mehrheit des Rates für die Behandlung
ausgesprochen. Die bürgerlichen Par-
teien, welche auf diese Vorlage einge-
treten sind, haben nicht verstanden,
dass neue gewerkschaftlichen Forde-
rungen spätestens am nächsten Tag
wieder auf dem Tisch liegen. Mit dem
Eintreten auf das Geschäft des Berufs-
auftrages kommt die Lehrerschaft vom
Regen in die Traufe. Dies nicht zum
Wohle unserer Schule und dass endlich
Ruhe bei der Bildung einkehren kann!

Berufsauftrag Lehrpersonen:
Gut gemeint ist nicht gut genug!
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das Rückgrat verfügen, einem integra-
tionsresistenten Zuwanderer das Auf-
enthaltsrecht in der Schweiz zu entzie-
hen. Zwischenstudien von Basel, wo
solche Integrationsvereinbarungen be-
reits abgeschlossen werden, sind er-
nüchternd. Wer sich integrieren will,
tut dies auch ohne grosse staatliche In-
tegrationsapparatur, renitente Immi-
granten bleiben dies auch mit dieser
Maschinerie.

Zuwanderung als Verlustgeschäft
Einwanderung erfolgt auch in der
Schweiz nicht bloss als Nachfrage der
Wirtschaft nach ausländischen Ar-
beitskräften, wie uns die offiziellen
Stellen und die Medien ständig einre-
den wollen. Wir haben es heute in
grossem Stil mit einer Migration in
den Sozialstaat zu tun – weil der Staat
nicht in der Lage ist, abgewiesene
Asylanten zurückzuschaffen, wegen
grosszügigen Regelungen im Famili-
ennachzug, weil Personen mit Dul-
dungsstatus in Bleiberechte hinein-
wachsen. Im Kanton Zürich hat jeden-
falls noch nie jemand wegen chroni-
schem Sozialhilfebezug die Aufent-
haltsbewilligung verloren. Die Koali-
tion der Multikulti-Förderer versucht
auf diese Weise, mit den Geldern der
Steuerzahler die Folgen ihrer Politik
zu korrigieren. Die Integrationsbran-
che knüpft logischerweise eng an den
Geschäftszweig der Fürsorge an. Die
„Sozialhilfestatistik im Flüchtlingsbe-
reich“ des Bundesamtes für Statistik
zeigt auf, dass Flüchtlinge zu 89 Pro-
zent von der Sozialhilfe abhängig sind.
Entsprechend würde der Wegfall all
der integrationsdefizitären Ausländer
die ganze Integrationsindustrie in
Existenzängste versetzen. 
Leider hat es bis anhin in der

Schweiz noch niemand gewagt, den
Nutzen der Zuwanderung einmal in ei-
ner Studie zu überprüfen. Das hollän-
dische Centraal Plan Bureau (CPB)
und der angesehene deutsche Ökonom
Hans-Werner Sinn haben dies getan
und ziehen den Schluss: Migration
nützt in erster Linie dem Migranten –

und man darf wohl hinzufügen: vor al-
lem all den Sozialpädagogen, Helfern
und Betreuern, die sich so trefflich von
den herrschenden Missständen ernäh-
ren. Die Kosten für Integration, Bil-
dung, Sozialversicherungen etc. sind
höher als der Nutzen aus der Arbeitstä-
tigkeit. Erst nach 25 Jahren zieht der
Staat Nutzen aus der Migration. Bis
dann sind aber achtzig Prozent der Im-
migranten verstorben oder wieder aus-
gewandert. Fazit der Untersuchung:
Zuwanderung ist ein Verlustgeschäft. 

Frieden dank Sozialtransfers?
Die SVP ist nicht gegen Einwande-
rung an sich, sondern gegen die Mas-
senzuwanderung von unqualifizierten
Personen aus den entferntesten Kultur-
kreisen. Nehmen wir uns ein Beispiel
an wirtschaftlich erfolgreichen und
klassischen Einwanderungsländern
wie Kanada, Neuseeland, die USA
oder Australien. Sie haben keine Inte-
grationsbürokratie geschaffen, son-
dern sich stets am Eigeninteresse des
Landes orientiert. Das sollte in Zu-
kunft unser Rezept sein. Stattdessen
stellt uns die Fachstelle für Integration
in Aussicht, Zusammenrottungen wie
schon x-fach gesehen in Europa, ver-
hindern zu wollen. Aber dort waren es

ja genau diese gut Betreuten und Ver-
sorgten, welche die Zuzugs-Lobbyis-
ten aus selbstgefälligen Integrations-
Träumereien abrupt aufweckten, die
sich von der Förderung massenhafter
Einwanderung aus aussereuropäi-
schen Kulturen kurzfristige Vorteile
versprechen. 
Könnte es sein, dass in der Schweiz

nicht zu wenige, sondern zu viele Inte-
grationshilfen angeboten werden – zu-
lasten von Motivation und Mündigkeit
der Zuwandernden, zugunsten eines
boomenden Gewerbezweigs aus Mi-
grationsbefassten, Sozialarbeitern und
Quartiersmanagern, die von den Pro-
blemen leben, zu deren Lösung sie an-
getreten sind? Die Integrationsindus-
trie ist bald ein Milliardenmarkt. Mit
solchen Programmen werden Tatsa-
chen durch demokratisch nicht legiti-
mierte Behörden geschaffen, die bei
der Bevölkerung an der Urne wohl
nicht den Hauch einer Chance hätten.
So aber machen die Verwaltungen
Massen von Menschen zu dem, als
was sie sie letztlich wieder bejammern
können, nämlich zu sozial Schwachen. 

Barbara Steinemann ist SVP-Kantons-
rätin und Mitglied der Sozialbehörde
Regensdorf.

Verfehlte Integrationskampagnen des Zürcher Regierungsrats.


